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Er arbeitet zu hundert Prozent in
derKücheeinesSpeiserestaurants–
und doch käme seine dreiköpfige
Familie ohne die monatlichen 400
bis500FrankenderSozialhilfenicht
über die Runden. Mit seinem Brut-
tolohn von 3500 Franken liegt der
Vater von einem Sohn deutlich un-
ter der von den Bundesstatistikern
errechneten Armutsgrenze. Für ein
Paar mit einem Kind liegt das sozia-
leExistenzminimumbei4167Fran-
ken(2004,beiaktuellerenZahlenist
die Kategorie Paar und ein Kind
nicht mehr enthalten; siehe Box).

2006gabeslautdemBundesamt
fürStatistik(BFS)rund146000Wor-
king Poor. Sie leben in einem Haus-
halt, dessen Mitglieder total min-
destens 36 Stunden pro Woche ar-
beiten (das entspricht etwa einer
90-Prozent-Stelle). Das gilt für 4,5
Prozent aller 20- bis 59-Jährigen in
der Schweiz und ist leicht mehr als
im Vorjahr (4,2 Prozent). Die Bun-
desstatistikerbegründendenleich-
ten Anstieg mit der geringen Kran-
kenkassenprämienerhöhung von
2005. Der Krankenkassenversiche-
rungsprämien-Index stieg 2005 um
lediglich 2,5 Prozent gegenüber 6,8
Prozent im Jahr 2004 und 4,1 Pro-
zent im Jahr 2006.

Armutsrisiko Kinder

Hinter den Durchschnittswerten
verstecken sich enorme Unter-
schiede zwischen den einzelnen
Gruppen.Besondersarmutsgefähr-
det sind Alleinerziehende, kinder-
reiche Familien und Ausländer. Die
jüngsten Zahlen stammen aus dem
Jahr2005, für2006habesichbeiden
Trends der Risikogruppen nichts
verändert, heisst es beim BFS.

DieWorking-Poor-Quote beträgt
bei den Alleinerziehenden über 10
Prozent, bei Paaren mit mehr als
drei Kindern über 16 Prozent und
bei den Ausländern 8,5 Prozent. Zu-
demgilt,dassMännerhäufigerWor-
king Poor sind als Frauen. Dies ob-
schon Frauen im Alter von 20 bis 59
Jahren im Vergleich zu sämtlichen
armenErwerbstätigenundNichter-
werbspersonen in höherem Masse
von Armut betroffen sind, nämlich
zu10Prozentgegenüber7,2Prozent

4,5 Prozent unter der Armutsgrenze
Der Anteil der Armen unter den Beschäftigten ist im jüngsten Berichtsjahr 2006 leicht gestiegen

bei den Männern. Das erklären die
Statistikerwiefolgt:Dort,woFrauen
erwerbstätig sind, ist in der Regel
aucheinberuflichaktiverPartnerzu
finden, was bei den Männern weni-
ger der Fall ist. Dies decke sich mit
der bereits in anderen Ländern ge-
machten Feststellung, wonach das
Erwerbseinkommen der Frauen
viel häufiger einen «Zusatzver-

dienst» des Haushalts darstelle als
jenesderMänner.Dazuschreibtdas
BFS weiter: «Dies wiederum wirft
die Frage nach der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit der Frauen im All-
gemeinen und –imFalleeinerTren-
nung – im Besonderen auf.»

Die Working Poor unterschei-
den sich von den armen Erwerbs-
tätigen. Zu den armen Erwerbstä-

In der Schweiz gelten 146000
Personen als arm, obwohl sie
einer Arbeit nachgehen. Der
Anteil der sogenannten Wor-
king Poor im Alter von 20 bis
59 Jahren ist leicht von 4,2
auf 4,5 Prozent gestiegen.
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tigen zählen jene Menschen, die
zwararbeiten,aberineinemHaus-
halt ohne volles Erwerbseinkom-
men leben. Ein grosser Teil davon
wäre laut BFS nicht arm, wenn das
Erwerbsvolumen im Haushalt hö-
her wäre.

Jede elfte Person ist arm

Diessei jedochausgesundheitli-
chen oder familiären Gründen
nichtmöglich.LautBFSwaren2006
rund 9 Prozent der 20- bis 59-Jähri-
gen in der Schweiz arm. Betroffen
waren 380000 Personen oder jede
elftePerson.ImVorjahrwarenes8,5
Prozent.

Die Armutsquote stieg von 2003
bis 2006. Dies vor allem wegen der
Zunahme der Arbeitslosigkeit, wie
die Statistiker begründen. Sie ist in
drei Jahren von 1,7 auf 3,9 Prozent
gestiegen. Die Armutsquote reagie-
re mit einer gewissen Verzögerung
auf den Konjunkturverlauf.

Auch eine regelmässige Arbeit schützt nicht immer vor Armut.

Was heisst «arm»?
Die Definition von Armut richtet
sich in der Schweiz nach dem,
wasmanfüreinmenschenwürdi-
ges Dasein braucht: «soziales
Existenzminimum». Zu diesem
Minimum zählen Mittel für Nah-
rung, Kleidung, Wohnung, Ener-
gie, Gesundheit, Verkehr und Te-
lekommunikation. Es bleibt aber
nichts mehr übrig, um am Sozial-
leben teilnehmen zu können.

Die von den Statistikern ver-
wendeten Armutsdefinitionen
basieren auf den Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (Skos). Die statisti-
sche Armutsgrenze ergibt sich
aus der Summe der Kosten fürs
Wohnen, den Kosten für den
Grundbedarf (Nahrung, Geträn-

ke, Kleider usw.), den Kranken-
kassenprämienund100Franken
proHaushaltsmitgliedab16Jah-
ren. Dies sind die Armutsgren-
zen im Landesdurchschnitt:
Einpersonenhaushalt: 2200
Franken pro Monat
Alleinerziehende mit 2 Kindern:
3800 Franken
PaarohneKind: 3550 Franken
Paarmit2Kindern:4600Franken

WarumdasBundesamtfürSta-
tistik (BFS) erst jetzt die Zahlen für
das Jahr 2006 publiziert, erklärt
BFS-Sprecher Eric Crettaz wie
folgt: «Wir haben in einer Stich-
probe 52000 Menschen befragt.
DieÜberprüfungunddieAuswer-
tung der Interviews nimmt viel
Zeit in Anspruch.» (nt)

Überstundenansprüche eines Betriebsleiters
AUS DEM ARBEITSRECHT

Nach einem langjährigen Arbeits-
verhältnis als Leiter eines Schrei-
nereibetriebs hat mir mein Arbeit-
geber die Kündigung nahe gelegt,
weil dessen Junior von einem län-
geren Auslandaufenthalt zurück-
gekehrt und für mich aus heiterem
HimmelmitderLeitungdesBetriebs
betraut worden ist. Ich habe in all
den Jahren sehr viele Überstunden
geleistet.Wir hatten immer wieder
Diskussionen, ob und wie diese
abgegolten werden sollen, haben
jedoch nie eine klare Abmachung
getroffen. Hin und wieder konnte
icheinigeStundenmitFreizeitkom-
pensieren.InmeinemArbeitsvertrag
ist eine wöchentliche Arbeitszeit
von 42,5 Stunden festgelegt. Nach
meinemunschönenAbgangmöchte
ich meine berechtigten Ansprüche
korrekt abgegolten bekommen.
Doch mein Arbeitgeber meint, dass
ich als leitender Angestellter keinen
Anspruch auf Überstundenent-
schädigung habe. Stimmt das?

Nein, in Ihrem Fall stimmt die
Auffassung Ihres Arbeitgebers
nicht. Zwar ist es durchaus üblich,
dass mit höheren leitenden Ange-
stellten wie einem Betriebsleiter
keinefixenArbeitszeitenvereinbart
werden. Die vertragliche Abma-
chung beschränkt sich oft auf die
Regelung der Aufgaben, Kompe-
tenzen und Entlöhnung inkl. Bo-
nus, Prämien oder anderer Beteili-
gungsformen.EsistindiesenFällen
dem leitenden Angestellten selber
überlassen, wie er seine Arbeitszeit
einteilt und wann und wie lange er
arbeitet, Hauptsache, er erfüllt sei-
ne Aufgaben erfolgreich und nach
den Vorstellungen des Arbeitge-
bers. Bei solchen Arbeitsverträgen
steht leitenden Angestellten nach
der Praxis des Bundesgerichts kein
Anspruch auf Überstundenent-
schädigung zu. Überstunden defi-
nieren sich ja als Überschreiten der
vertraglichenArbeitszeit.Wennkei-
ne bestimmte Arbeitszeit verein-

bart wird, kann sie auch nicht über-
schritten werden.

Freizeit oder Zuschlag
AndersistdieSituation,wenn,wie

mit Ihnen, eine vertragliche Arbeits-
zeitvereinbartwird.Wirddieseüber-
schritten, liegt Überstundenarbeit
vor, die nach Art. 321c OR im gegen-
seitigen Einvernehmen mit Freizeit
im gleichen Umfang ausgeglichen
oder finanziell mit einem Zuschlag
von 25 Prozent abgegolten werden
muss, sofern nichts anderes schrift-
lich oder durch Gesamtarbeitsver-
tragvereinbartwordenist.DiePartei-
ensindalsofrei,bezüglichderÜber-
stunden Vereinbarungen zu treffen,
wonach diese mit zusätzlichen Feri-
enodermiteinempauschalenGeld-
betrag abgegolten werden, oder
auch zu vereinbaren, dass allfällige
Überstunden mit dem vereinbarten
Lohn abgegolten sind. Ebenso kann
der Zuschlag von 25 Prozent wegbe-
dungenwerdenodervereinbartwer-

den,dassbeispielsweisedieersten60
ÜberstundenproJahrnichtabgegol-
ten werden. Zwingend ist einzig die
Formvorschrift, wonach diese Ver-
einbarung schriftlich getroffen wer-
denmuss.DiesgiltfürleitendeAnge-
stellte genau gleich wie für alle an-
dern Arbeitnehmer im privatrechtli-
chen Anstellungsverhältnis.

Da in IhremVertrag eine Arbeits-
zeit festgelegt wurde, jedoch über
die Abgeltung der Überstunden
nichts schriftlich vereinbart worden
ist, können Sie Ihre Überstunden,
soweit Sie diese regelmässig Ihrem
Arbeitgeber gemeldet haben, bis
zum Ablauf derVerjährungsfrist von
fünf Jahren geltend machen und bei
Bedarf gerichtlich durchsetzen.

Wöchentliche Höchstarbeitszeit
Obwohl für Ihre Frage nicht

massgebend,mussnochdaraufhin-
gewiesen werden, dass das Gesetz
nicht von Überstunden-, sondern
von Überzeitarbeit spricht, wenn

die wöchentliche Höchstarbeitszeit
von 45 Stunden in industriellen Be-
trieben sowie für Büropersonal und
andere Angestellte mit Einschluss
des Verkaufspersonals in Grossbe-
trieben des Detailhandels bzw. von
50 Stunden insbesondere für ge-
werbliche Berufe und Gesundheits-
berufe überschritten wird.

Geleistete Überzeitstunden müs-
sen zwingend abgegolten werden,
auch wenn bezüglich der Überstun-
den schriftlich etwas anderes verein-
bart worden ist, und zwar entweder
im Einverständnis mit dem einzel-
nen Arbeitnehmer mit Freizeit von
gleicher Dauer oder finanziell mit ei-
nem Lohnzuschlag von 25 Prozent.
Für das Büropersonal und das Ver-
kaufspersonal in Grossbetrieben des
Detailhandels muss dieser Zuschlag
erstabder61.StundeproJahrausbe-
zahltwerden.VondieserRegelungist
nur das oberste Kader ausgeschlos-
sen, weil dieses nicht dem Arbeitsge-
setz unterstellt ist und beliebig lange

arbeiten darf ohne gesetzliche Ent-
schädigungsansprüche. Der Gesetz-
geber durfte davon ausgehen, dass
die höheren leitenden Angestellten
ohnegesetzlichenSchutzfürsichsel-
ber schauen können, was ein Blick
auf die Lohnerhebungen beweist.
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